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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

FinStrG §33 Abs1;

FinStrG §33 Abs2 lita;

Rechtssatz

Täter der Abgabenhinterziehung (hier bezüglich der USt) kann jeder sein, der unmittelbar, also durch kausales

Handeln, eine Abgabenverkürzung unter Verletzung einer abgabenrechtlichen Anzeigep icht, O enlegungsp icht oder

Wahrheitsp icht herbeiführt. Neben dem Abgabep ichtigen und dem Abfuhrp ichtigen kommen somit auch

diejenigen Personen als Täter in Betracht, die die Angelegenheiten dieser Personen wahrnehmen. Täter kann also sein,

wer die Tathandlung - sei es als Abgabep ichtiger, als zum Steuerabzug Verp ichteter oder in Wahrnehmung der

Angelegenheiten solcher Personen - ausführt.
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